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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.08.2004

Rechtssatz

Wird dem Beschuldigten als persönlich haftendem Gesellschafter eines Beherbergungsunternehmens vorgeworfen,

eine Ausländerin ohne Bewilligung beschäftigt zu haben, so kann ihn eine Nachfrage bei der Gattin eines Notars, die

Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes betre2end, nicht vom Verschulden befreien, weil dieser selbst

bei der zuständigen Behörde hätte anfragen müssen ob und unter welchen Voraussetzungen eine Beschäftigung

möglich ist, wenn er die bezughabenden Bestimmungen nicht kennt. Bei p3ichtgemäßer Aufmerksamkeit hätten dem

Beschuldigten daher Zweifel bezüglich der Beschäftigung der Ausländerin in seinem Betrieb kommen müssen und

vermochte er daher einen entschuldbaren Rechtsirrtum nicht darzutun.

Schlagworte

bewilligungslose Beschäftigung, Verschulden, Schuldausschließungsgrund, Rechtsirrtum, Informationspflicht,

pflichtgemäße Aufmerksamkeit, Rechtsauskunft einer Notarsgattin, Ausländer, Ausländerbeschäftigung
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